
n w Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Soziale Arbeit

Gebührenordnung Ausbildung (Bachelor- und Masterstudiengänge) Hochschule für
Soziale Arbeit FHNW

Gestützt auf die Gebührenordnung FHNW vom 24. Juni 2019 erlässt die Hochschule für Soziale
Arbeit FHNW

$ I Geltungsbereich

Die vorliegende Gebührenordnung gilt ab Studienjahr 202012021 für alle Studierenden der
Hochschule für Soziale Arbeit FHNW.

$ 2 Anmeldegebühr
I Die Anmeldegebühr für das Bachelor- wie das Master-Studium beträgt CHF 200.

2 Die Anmeldung an der FHNW wird verbindlich mit Einzahlung der Anmeldegebühr
3 Die Anmeldegebühr wird nicht zurückerstattet.

$ 3 Gebühren für Aufnahmeprüfung, Aufnahmeverfahren und Anrechnungsverfahren
1 Für das Aufnahme- und Anrechnungsverfahren werden im Bachelor-Studium Soziale Arbeit
folgende Gebühren erhoben:

- Für das Aufnahmeverfahren zum Bachelor-Studium wird eine Gebühr von CHF 150 erhoben.

- Für das Anrechnungsverfahren von nichtformaler Bildung und praktischen Leistungen bei der
Zulassung zu Bachelor-Studium wird eine Gebühr von CHF 200 erhoben.

2 Für das Aufnahme- und Anrechnungsverfahren werden im Master-Studium Soziale Arbeit folgende
Gebühren erhoben:

- Für die Aufnahmeprüfung zum Master-Studium wird eine Gebühr von CHF 300 erhoben.

- Für das Anrechnungsverfahren von nichtformaler Bildung und praktischen Leistungen für das
Master-Studium wird eine Gebühr von CHF 200 erhoben.

$ 4 Semestergebühren
I Eine einheitliche Semestergebühr von CHF 700 pro Semester gilt für die folgenden Studierenden:

- Schweizerinnen und Schweizer,

- Studierende, die ihren zivilrechtlichen Wohnsitz bei Studienbeginn in der Schweiz haben,

- Studierende, die den Nachweis erbringen, dass ihre Eltern bei Studienbeginn zivilrechtlichen
Wohnsitz in der Schweiz haben,

- Mündige Flüchtlinge und Staatenlose mit zivilrechtlichem Wohnsitz in der Schweiz.
2 Für Studierende, die ihren zivilrechtlichen Wohnsitz bei Studienbeginn in der EU/EFTA haben,
beträgt die Semestergebühr CHF 1000.
3 Ftrr Studierende, die ihren zivilrechtlichen Wohnsitz bei Studienbeginn weder in der Schweiz noch
in einem EU/EFTA-Staat haben, beträgt die Semestergebühr CHF 5'000.
a Die vollen Semestergebühren sind fällig, wenn die Abmeldung oder der Exmatrikulationsantrag
nicht bis eine Woche nach Semesterbeginn bei der FHNW eingetroffen ist.

5 Für beurlaubte Studierende beträgt die Gebühr CHF 100 pro Semester. 1
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$ 5 Diplomgebühren
1 Die Diplomgebühr beträgt CHF 300.
2 Für Duplikate und Diplomabschriften betragen die Gebühren CHF 100.

3 Die Übersetzung von Diplomen und Zusatzdokumenten wird nach Aufwand berechnet, beträgt
jedoch mindestens CHF 100.

$ 6 Materialgebühren und diverse Gebühren
1 Für Materialien und Software-Lizenzen beträgt die Gebühr CHF 60 pro Semester.
2 Für die Nachbestellung FH-Card (ausserplanmässig bei Diebstahl oder Verlust) beträgt die
Gebühr CHF 30.

$ 7 Gebühren für Hörerinnen und Hörer
1 Für nicht an der FHNW immatrikulierte Personen, welche in einzelnen Modulen von
Studiengängen als Hörerinnen oder Hörer aufgenommen werden, wird eine Gebühr erhoben.
2 Die Höhe der Gebühr wird anhand der Anzahl ECTS-Punkte errechnet, die an immatrikulierte
Studierende vergeben werden. Sie entspricht einem Betrag von CHF 100 pro ECTS-Punkt.

$ I Gebührenerlass
1 Studierenden in finanziellen Notsituationen kann auf Gesuch hin ein Gebührenerlass gewährt
werden.
2 Die Kompetenz für den Beschluss zum Gebührenerlass liegt bei der Direktorin, dem Direktor der
Hochschule.

$ 9 Mitgliederbeitrag students.fhnw

Die Studierendenorganisation FHNW students.fhnw ist berechtigt, von ihren Mitgliedern einen
Beitrag zu erheben.

Von der Direktorin der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW am 27 . September 2019 erlassen

Vom Direktionspräsidenten genehmigt am 17. Oktober 2019.
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